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20 FGB seinen Unterhaltsbeitrag in Geld zu erbringen. Der 
Verpflichtete hat — wie in Ziff. 1.2. der Richtlinie des Plenums 
des Obersten Gerichts vqm 16. Januar 1986 über die Bemes
sung des Unterhalts für Kinder (GBl. I Nr. 5 S. 41; NJ 1986, 
Heft 3, S. 97) ausdrücklich festgelegt wurde — „entsprechend 
seiner wirtschaftlichen Lage unter voller Nutzung seiner be
ruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten“ Unterhalt zu lei
sten.

Für die Bemessung des Unterhalts erfaßt die Richtsatz
tabelle der Richtlinie Einkommen zwischen 350 bis 2 000 M. 
Dabei wird auch ein Stipendium als Einkommen gewertet 
(vgl. Ziff. 2.1. der Unterhaltsrichtlinie). Daraus folgt z. B., daß 
ein unterhaltsverpflichteter Student, der ein Johannes-R.- 
Becher-Stipendium (Sonderstipendium) in Höhe von 450 M 
monatlich erhält2, für ein Kind bis zum 12. Lebensjahr mo
natlich 65 M und danach 75 M zu zahlen hat. Zu Recht wird 
jedoch in der Richtlinie darauf hingewiesen, daß immer der 
Einzelfall zu prüfen ist. Die Bezeichnung „Richtlinie“ und 
„Richtsätze“ macht ebenfalls deutlich, daß es sich dabei um 
generelle Orientierungen handelt und die konkrete Situation 
des Unterhaltsverpflichteten wie auch die des Erziehungsbe
rechtigten zu berücksichtigen ist.

Für Einkommen und damit auch für Stipendien, die unter 
350 M liegen, ist in Ziff. 1.2. der Unterhaltsrichtlinie festgelegt, 
daß in solchen Fällen die Unterhaltshöhe „unter Beachtung 
der Besonderheiten des Einzelfalles durch Fortschreibung der 
Tabellensätze festzusetzen“ ist. (Das gilt auch für Einkom
men über 2 000 M).

Daraus ergibt sich, daß auch ein Student mit einem Sti
pendium von weniger als 350 M nicht von der Unterhaltsver
pflichtung gegenüber seinem Kind befreit ist. In der Vergan
genheit haben die Gerichte oftmals bei einem Grundstipen
dium den Kindesunterhalt generell auf etwa 30 M festgesetzt. 
Dem kann nicht zugestimmt werden. Ein Grundstipendium 
von mindestens 200 M ist in erster Linie für den Studenten 
selbst gedacht, für seine eigene Versorgung. Gerade auch diese 
Fälle müssen unter Beachtung ihrer Besonderheiten differen
ziert behandelt und gelöst werden.3

Übt z. B. der Erziehungsberechtigte einen Beruf mit ent
sprechend hohem Einkommen aus, das ihn in die Lage ver
setzt, den Bedarf des Kindes allein zu bestreiten, dann sollte, 
wenn der Unterhaltsverpflichtete nur ein Stipendium in ge
ringer Höhe erhält, unter Beachtung der Hinweise in Ziff. 1.3. 
zweiter Absatz Satz 1 der Unterhaltsnichtlinie kein Unterhalts
beitrag festgelegt werden.

Anders ist die Situation wiederum zu beurteilen, wenn die 
wirtschaftliche Lage des Erziehungsberechtigten nicht günstig 
ist. In einem solchen Fall wäre sehr sorgfältig zu prüfen, 
inwieweit Unterhalt von einem Studenten mit Grundstipen
dium gefordert werden kann. (Unterhaltsbeträge, die der Stu
dent seinerseits erhält, bleiben unberücksichtigt.) Hier wie 
auch in anderen Fällen wird ein verantwortungsbewußter 
Student auch solche Möglichkeiten wie die Beteiligung am 
Studentensommer nutzen, um aus dem dort erzielten Einkom
men sein Kind materiell zu unterstützen.

Bei Leistungsunfähigkeit des Studenten für das Kind kön
nen in Ausnahmefällen die Großeltern wegen Unterhalts ge
mäß § 81 ff. FGB in Anspruch genommen werden. Wie das 
Bezirksgericht Cottbus* dazu feststellte, ist zunächst zu prü
fen, ob die Mutter das Kind vorübergehend allein unterhal
ten kann. Erst wenn dies nicht gegeben ist, kann ein Ver
wandter für Unterhaltszahlungen herangezogen werden. Dazu 
sind jedoch die Bestimmungen der VO über Leistungen der 
Sozialfürsorge — SozialfürsorgeVO — vom 23. November 1979 
(GBl. I Nr. 77 S. 422) als Orientierung zu beachten. Danach 
(§ 23 Abs. 1 und 2) beträgt der Freibetrag bei Unterhaltsbe
rechtigung von Enkelkindern gegenüber ihren Großeltern 
monatlich je 900 M und erhöht sich noch um je 100 M für den 
Ehegatten und jedes unterhaltsberechtigte Kind. Wenn also 
das Nettoeinkommen diesen Freibetrag nicht übersteigt, ist 
keine Unterhaltsverpflichtung der Großeltern zu bejahen. Das 
Bezirksgericht hat eine Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen 
abgelehnt, weil der verklagte Großvater nur ein Nettoein
kommen von 786 M hatte.

Zusammenfassend5 kann festgestellt werden:
— Es besteht auch für den Studenten eine Unterhaltspflicht 

gegenüber seinem Kind.
— Hat er nur ein Grundstipendium von monatlich 200 M, 

ist er nicht leistungsfähig.
— Erhält der Student ein höheres Stipendium, ist ein entspre

chender Unterhaltsbeitrag unter Prüfung der jeweiligen 
Besonderheiten festzusetzen.

— Großeltern können wegen Unterhalts nur dann in An
spruch genommen werden, wenn der erziehungsberechtigte 
Elternteil das Kind vorübergehend nicht allein unterhalten

kann und sie unter Beachtung der Bestimmungen der So
zialfürsorgeVO leistungsfähig sind.
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Erfüllung mehrerer Ordnungswidrigkeits
tatbestände durch eine Handlung
Nicht selten treten in der Praxis Fälle auf, in denen durch ein 
und dieselbe Handlung mehrere Ordnungswidrigkeitstatbe
stände erfüllt sind. Im Strafrecht werden diese Fälle als Tat
einheit (§ 63 Abs. 2 StGB) bezeichnet. Das Ordnungswidrig
keitsrecht der DDR verwendet diesen Begriff zwar nicht aus
drücklich, geht jedoch in einzelnen Bestimmungen auch davon 
aus, daß mehrere Tatbestände zugleich verletzt sein können. 
So verlangt z. B. § 26 Abs. 1 Ziff. 1 OWG, in die Ordnungs
strafverfügung die verletzten gesetzlichen Bestimmungen auf
zunehmen.

Der Begriff „Tateinheit“ wird also im Ordnungswidrigkeits
recht nicht verwendet (was jedoch de lege ferenda zu über
denken wäre), ist aber stets Gegenstand der einschlägigen Li
teratur gewesen.1 Im Interesse der Handhabbarkeit in Theorie 
und Praxis ist m. E. die Verwendung einheitlicher Termini 
anzustreben.

Die Frage, ob es sich um Tateinheit handelt, wurde zu fol
gendem Sachverhalt gestellt: Ein Bürger zerschlug die Scheibe 
eines Fahrplanaushangs eines Verkehrsbetriebes und beschä
digte den Fahrplan, indem er ihn mit einem spitzen Gegen
stand zerkratzte. Ist diese Handlung ausschließlich eine Ord
nungswidrigkeit nach § 2 Abs. 1 OWVO oder wurden damit 
§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Ziff. 2 OWVO in Tateinheit erfüllt?

Anliegen des § 2 Abs. 1 OWVO ist es, öffentliche Bekannt
machungen staatlicher oder gesellschaftlicher Organe, gesell
schaftlicher Organisationen oder von Verkehrsbetrieben vor 
vorsätzlicher Entfernung, Beschädigung oder Verunstaltung 
zu schützen. Diese Norm bezieht sich ausschließlich auf die 
Bekanntmachung und nicht auf die Sachen, an denen sie an
gebracht ist oder mit der sie geschützt wird (z. B. Litfaßsäu
len, Schaukästen, Anschlagtafeln; mitunter auch Schaufenster 
von Geschäften). Diese Sachen, die von unterschiedlichem 
Wert sein können, werden speziell durch das Ordnungswidrig
keitsrecht und vor schwereren Angriffen auch durch das Straf
recht geschützt. Der durch Zerstörung dieser Sachen verur
sachte Schaden kann ungleich größer sein als die Beschädi
gung der Bekanntmachung. So sind bereits strafrechtliche 
Gesichtspunkte zu prüfen, wenn z. B. die Schaufensterscheibe 
eines volkseigenen Einzelhandelsgeschäfts zertrümmert wurde 
und diese Handlung als vorsätzliche Beschädigung sozialisti
schen Eigentums i. S. des § 163 StGB zu beurteilen ist. Die Be
schädigung der Bekanntmachung ist daher nach § 2 Abs. 1 
OWVO (im schweren Fall nach § 223 StGB) und die Beschädi
gung und Zerstörung von Sachen nach § 4 Aibs. 1 Ziff. 2 OWVO 
(bzw. strafrechtlich nach §§ 163, 183 StGB) zu beurteilen.

Werden öffentliche Bekanntmachungen beschädigt (§ 2 
Abs. 1 OWVO) und zugleich geringfügige Beschädigungen an 
Sachen vorgenommen, an denen die Bekanntmachungen ange
bracht sind (§ 4 Abs. 1 Ziff. 2 OWVO), liegt Tateinheit vor. 
Daraus ergibt sich die Frage, welche Maßstäbe für die Ahn
dung dieser Ordnungswidrigkeiten anzulegen sind: Wenn 
mehrere Ordnungswidrigkeitstatbestände durch ein und die
selbe Handlung erfüllt sind, darf die angewendete Ordnungs
strafe die höchste der in den betreffenden Ordnungsstrafbe
stimmungen vorgesehenen nicht überschreiten. .

Für Ordnungswidrigkeiten nach § 2 Abs. 1 sowie für die 
nach § 4 Abs. 1 Ziff. 2 OWVO sind jeweils vorgesehen: Ver- 1

1 Vgl. W. Surkau (I)/H. Lischke (II), „Zur Ahndung von Störun
gen des sozialistischen Zusammenlebens nach §§ 4 und 14 OWVO“, 
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